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Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz  
und nukleare Sicherheit 

Ausschließlich per E-Mail:  
 

Dritte Verordnung zur Änderung der Sportanlagenlärmschutzverordnung 

Ihr Az. 4612/007-2020.0001 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir bedanken uns für die Möglichkeit der Stellungnahme zur Dritten Verord-

nung zur Änderung der Sportanlagenlärmschutzverordnung. Grundsätzlich 

unterstützt der Deutsche Städtetag das in der Leipzig Charta formulierte Mo-

dell der „nutzungsgemischten Stadt". Dies schließt auch Sport- und Bewe-

gungsmöglichkeiten insbesondere für Kinder und Jugendliche im unmittelba-

ren Wohnumfeld ein. Bei der Ausgestaltung sind Ruhebedürfnisse der An-

wohner und Begrenzungen von Lärmemissionen zu berücksichtigen. Es gilt 

daher, einen Ausgleich zwischen dem Sport und diesen Aspekten zu schaffen. 

Der nun durch das Bundesministerium für Umwelt vorgelegte Entwurf zur 

Änderung der Sportanlagenlärmschutzverordnung fasst das Merkmal der Sel-

tenheit genauer. Der Entwurf sorgt so dafür, dass auch Bundesligaspiele in 

den dafür vorgesehenen Stadien als seltene Ereignisse im Sinne der Verord-

nung gelten. Dies trägt erheblich zur dringend benötigten Rechtssicherheit in 

den Städten bei, in denen diese Ereignisse stattfinden. 

Nach Abwägung der umwelt- und sportpolitischen Gesichtspunkte unterstüt-

zen wir den vorgelegten Entwurf. 

Mit freundlichen Grüßen 

In Vertretung 
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